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Begründungen nach § 5 Abs. 2 GOZ

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 31.10.1997

Für den Umfang der abzugebenden Begründungen reichen kurze und klare, stichwortartige Begründungen aus. Aus der Rechtssprechung ist aber zu entnehmen, dass diese Begründungen nicht nur laienverständlich, sondern auch nachvollziehbar sein müssen. Dabei muss zusätzlich immer erkennbar sein, auf welche der drei im § 5 Abs. 2 GOZ genannten Bemessungskriterien die Überschreitung des 2,3-fachen Satzes gestützt ist.

Auch methodenspezifische (verfahrensbezogene) Begründungen, wie die Verblendung einer Krone, sind zulässig, sofern eines der genannten Kriterien hierbei zutrifft. Dies kann im Text zum Ausdruck gebracht (z. B. "erhöhte Schwierigkeit wegen starker Blutung"), oder ebenso gut mit Buchstaben abgekürzt werden (z. B. "Keramikverblendung (S, Z)". Diese Kürzel sollten allerdings auf der Rech-nung, beispielsweise am Schluss, erklärt sein (z. B. (S) = Erhöhte Schwierigkeit, (Z) = erhöhter Zeit-aufwand, (U) = besondere Umstände). Allein die Angabe eines Kürzels reicht ebenso wenig aus wie es erforderlich ist, mehrzeilige Texte oder gar umfangreiche Stellungnahmen abzugeben. Zu längeren Schreiben sollte man sich auch nicht nötigen lassen, denn damit würde die GOZ-Vorschrift ihres Sinn-gehaltes beraubt. Absurd wird es, wenn die Bemühungen zur Erläuterung mehr Kosten verursacht als die beanstandete Differenz zum 2,3-fachen Satz. Da nach § 5 Abs. 2 Satz 2 GOZ die Schwierigkeit der einzelnen Leistung auch durch die Schwierigkeit des Krankheitsfalles begründet sein kann, reicht in entsprechenden Fällen ein Hinweis auf diese Besonderheiten aus, so dass nicht für jede Einzelleistung eine spezifische Begründung erforderlich ist.

Die Überschreitung des Mittelwertes (2,3fach) kann auch mit der besonderen Ausführung einer Lei-stung (Techniken, Verfahren) im Zusammenhang mit einem Kriterium des § 5 Abs. 2 GOZ begründet werden. In der Begründung der Bundesregierung zur GOZ (Bundesratsdrucksache 276/87) vom 26.06.1987 heißt es in § 4 Abs. 2: "... Von der Abrechnung ausgeschlossen sind danach Leistungen, die sich lediglich als eine besondere Ausführung einer im Gebührenverzeichnis aufgeführten Leistung darstellen wie z.B. Lichthärtungsverfahren oder Schmelzätzungen, ... oder die Verwendung neuer Implantatarten oder komplizierter Artikulatoren.... Für die selbständige Abrechnung solcher Leistungen besteht kein Bedürfnis, weil den Besonderheiten bei der Ausführung bereits durch die Anwendung der allgemeinen Bemessungskriterien nach § 5 Abs. 2 hinreichend Rechnung getragen werden kann. Insoweit handelt es sich nicht um selbständige zahnärztliche Leistungen im Sinne des Satzes 1."

Die Auffassung vieler Erstattungsstellen, dass nur patientenbezogene Begründungen für eine Über-schreitung des 2,3-fachen Leistungsfaktors zulässig sind, ist demnach falsch. 

Der VGH Baden-Württemberg hat in seinem Urteil vom 17.09.1992 (Az. 4 S 2084/91) in diesem Sinne entschieden: "... können im Rahmen der Gebührenbemessung nach § 5 Abs. 2 GOZ nicht nur "patientenbezogene" Umstände Berücksichtigung finden, sondern auch Besonderheiten des angewandten Verfahrens, ....

§ 5 Abs. 2 Satz 1 GOZ bezieht die Bemessungskriterien der Schwierigkeit, des Zeitaufwandes und der Umstände auf die "einzelne Leistung". 

... Die GOZ enthält ... nach ihrem Wortlaut keinen Anhaltspunkt dafür, dass nur personenbezogene Umstände als Bemessungskriterien in Betracht kommen. ..."

Das Urteil wurde am 17.02.1994 vom Bundesverwaltungsgericht (Az: 2 C 12.93) bestätigt.
Ersatz von Auslagen für zahntechnische Leistungen nach § 9 GOZ

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 22.03.2006
Der GOZ-Ausschuss stellt fest, dass ein deutsches zahntechnisches Labor nur bei Regelleistungen für GKV-Versicherte an das geltende Bundeseinheitliche Leistungsverzeichnis (BEL) gebunden ist.

Bei der Rechnungsstellung für PKV-Patienten besteht keine Bindung an das BEL; lediglich die §§ 9 und 10 GOZ müssen hierbei beachtet werden. Demnach sind die angemessenen Kosten berechnungsfähig. Eine rechtliche Bindungswirkung des im kassenzahnärztlichen Bereich geltenden Einheitlichen Verzeichnisses der abrechnungsfähigen zahntechnischen Leistungen für die Privatliquidation besteht somit nicht.

Dies folgt daraus, dass auch im Bereich der zahntechnischen Leistungen sich die Leistungserbringung im Rahmen der vertragszahnärztlichen Versorgung an den Grundsätzen des Ausreichenden, Zweckmäßigen und Wirtschaftlichen orientieren muss, während eine solche Beschränkung bei der Behandlung von Privatpatienten nicht existiert. Es ist daher auch in der Rechtsprechung zutreffend anerkannt, dass in diesem Rahmen dem Zahnarzt ein Anspruch auf Erstattung der tatsächlich angefallenen Kosten zusteht, soweit diese als angemessen anzusehen sind und dass dabei die Bundeseinheitliche Benennungsliste (BEB) zu Grunde gelegt werden kann (OLG Düsseldorf, Urteil vom 7.5.1996, 4 U 43/95; AG Nürnberg, Urteil vom 14.10.1994, 31 C 3271/94; AG Dortmund, MDR 91, S. 1037).
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